
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
BEGÜNSTIGUNGEN DER 
„KLEIN(ST)UNTERNEHMER 
Das österreichische Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht kennt 
eine Reihe von Begünstigungen 
und Vereinfachungsregeln, die 
insbesondere auch auf die Neu-
gründerInnen zutreffen. 
 Die „Kleinunternehmer“ i.S. 
des Umsatzsteuergesetzes mit 
einem Jahres-Nettoumsatz von 
bis zu € 30.000.- brauchen weder 
Umsatzsteuervoranmeldungen, 
noch –Jahreserklärungen beim 
Finanzamt abgeben, dürfen aber 
auch in ihrer Rechnung keine Um-
satzsteuer ausweisen und haben 
nicht die Möglichkeit zum Vorsteu-
erabzug. 
GUTER RAT: (1) In vielen Fällen 
kann es vorteilhaft sein, auf die 
Kleinunternehmerregelung zu 
verzichten. Dieser Verzicht ist al-
lerdings für 5 Jahre bindend. (2) 
Sollten Sie zum Jahresende hin 
feststellen, dass Sie als bisheriger 
Kleinunternehmer die Netto-Um-
satzgrenze von € 30.000.- über-
schreiten, haben Sie noch im lau-
fenden Kalenderjahr die Rech-
nungen zu berichtigen. 
 Die „Kleinstunternehmer“ 
i.S. des Solzialversicherungs-
rechtes, d.s. Gewerbetreibende 
und Ärzte, können sich über An-
trag bis zum 31.12. jeden Jahres, 
rückwirkend für das gesamte Ka-
lenderjahr von der Kranken- und 
Pensionsversicherung (Ärzte nur 
PV) befreien lassen. Vorausset-
zung: Jahresumsatz max. 
€ 30.000.- und Einkünfte max. 
€ 4.641,60. Seit 1.7.2013 ist die 
Befreiung auch während des Be-
zuges von Kinderbetreuungsgeld 
möglich. 
GUTER RAT: Der Antrag für das 
laufende Jahr muss spätestens 
am 31.12. d.J. bei der SVA einge-
langt sein. 

 
 

 


